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Deutscher Notarverein, Kronenstraße 73/74, 10117 Berlin 

 
Bundesministerium der Justiz 
R B 1 
Herrn Dr. Kurt Franz 
 
11015 Berlin 
 
per E-Mail: franz-ku@bmj.bund.de 

 

 
 Berlin, 28. Januar 2011 

 
Stellungnahme zum Arbeitsentwurf des Bundesminister iums für Bildung und For-
schung für ein Gesetz zur Verbesserung der Feststel lung und Anerkennung erworbe-
ner Berufsqualifikationen  
hier: Entkoppelung von Verfahren von der Staatsangehörigkeit  
Aktenzeichen: RB1 – 6245/18 – 43816/2010 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

sehr geehrter Herr Dr. Franz, 

 

der Deutsche Notarverein dankt für die Gelegenheit zur Stellungnahme.  

 

Wir begrüßen ausdrücklich, dass Sie mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung 
Einigkeit dahingehend erzielen konnten, dass das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz 
(BQFG) auf Richter und rechtsberatende Berufe (Notare, Rechtsanwälte, Patentanwälte) 
nicht anwendbar sein soll. Die von Ihnen in dem Schreiben vom 22. Dezember 2010 vorge-
brachten Gründe sind überzeugend und stichhaltig. Ergänzend erlauben wir uns noch den 
Hinweis auf die Stellung der Notare als unabhängige Träger eines öffentlichen Amtes (§ 1 
BNotO). Sie üben damit hoheitliche Befugnisse im Rahmen der vorsorgenden Rechtspflege 
aus. Es handelt sich dementsprechend um eine Amtsträgerstellung und nicht um eine „im 
Ausland erworbene Berufsqualifikation für den deutschen Arbeitsmarkt“ im Sinne von § 1 
BQFG. Wir dürfen höflich darum bitten, dass dafür Sorge getragen wird, dass die vorgenann-
te Ausnahme in dem Gesetzentwurf auch eindeutig umgesetzt wird.  

 

Die von Ihnen vorgeschlagenen Änderungen des DRiG, des EuRAG und des PAZEignPrG 
betreffen unseres Verständnisses nach lediglich die Frage, ob Inhaber von Diplomen aus 
Staaten der EU, des EWR und aus der Schweiz auch dann zu der dort geregelten Gleich-
wertigkeit – bzw. Eignungsprüfung zugelassen werden können, wenn sie nicht Bürger der 
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EU, des EWR oder der Schweiz sind. Damit darf aber nicht der Grundstein für eine (auch nur 
„schleichende“) Anerkennung von beruflichen Qualifikationen aus Staaten außerhalb der EU, 
des EWR und der Schweiz gelegt werden. Daher dürfen wir darum bitten, dass auch zukünf-
tig dafür Sorge getragen wird, dass das anerkannt hohe Niveau der juristischen Ausbildung 
in Deutschland beibehalten und über entsprechende Gleichwertigkeits- und Eignungsprüfun-
gen gesichert wird. Die Expertise der in Deutschland tätigen Rechtsanwälte, Patentanwälte, 
Richter und Notare stellt einen großen Vorteil im Wettbewerb der Rechtsordnungen dar, den 
es zu verteidigen gilt. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Oliver Vossius 


